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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach 
gewerblichen Bauflächen soll das im Orts-
teil Holz, im Bereich der Saarstraße vorhan-
dene Gewerbegebiet „Am Wasserturm“ in 
nordöstlicher Richtung entlang der Saar-
straße (L.I.O. 128) erweitert werden.

Das Plangebiet zeichnet sich insbesondere 
durch seine verkehrsgünstige Lage in kurzer 
Entfernung zur Autobahnanschlussstelle 
Quierschied aus. Die Erschließung des 
Plangebietes ist durch eine zentrale Zu- und 
Abfahrt über die Saarstraße geplant.

Für die Fläche existiert derzeit kein Bebau-
ungsplan. Aktuell beurteilt sich die pla-
nungsrechtliche Zulässigkeit nach § 35 
BauGB. Danach ist die Planung nicht reali-
sierungsfähig. Deshalb bedarf es der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes.

Der Gemeinderat Heusweiler hat nach § 1 
Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB die 
Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet 
Saarstraße“ beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst eine Fläche von ca. 1,7 ha.

Parallel zum Bebauungsplan ist gem. § 2 
Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durch-
zuführen. Der Umweltbericht ist gesonder-
ter Bestandteil der Begründung. (Der 
Umweltbericht wird erst nach der frühzeiti-
gen Beteiligung der Behörden gem. § 4 
Abs. 1 BauGB fertiggestellt. Auf Basis der 
frühzeitigen Beteiligung wird zunächst der 
erforderliche Umfang und Detaillierungsgrad 
des Umweltberichts gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 
BauGB ermittelt.)

Mit der Erstellung des  Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt. Mit der Erstel-
lung des Umweltberichtes ist die ARK Um-
weltplanung und -consulting, Paul-Marien-
Str. 18, 66111 Saarbrücken, beauftragt.

Flächennutzungsplan

Der aktuell rechtswirksame Flächennut-
zungsplan des Regionalverbandes Saarbrü-
cken stellt für das Gebiet eine Fläche für die 
Landwirtschaft dar. Der vorliegende Bebau-

ungsplan widerspricht damit dem 
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB, 
wonach Bebauungspläne aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln sind. Aus die-
sem Grund wird für den Geltungsbereich 
des Bebauungsplans der rechtswirksame 
Flächennutzungsplan im Parallelverfahren 
durch den Regionalverband Saarbrücken 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB geändert.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt in südöstlicher Randla-
ge des Ortsteils Holz, an der Saarstraße, die 
in nordöstlicher Richtung zur BAB 1 führt. 

Der Geltungsbereich wird wie folgt be-
grenzt: 

• im Norden durch die nördliche Fahr-
bahnbegrenzungslinie der Saarstraße 
(L.I.O. 128,

• im Osten durch eine Splittersiedlung mit 
Wohnnutzung,

• im Süden durch eine mit Gehölzbestand 
versehene Böschung zur BAB 1,

• im Westen durch das vorhandene Ge-
werbegebiet „Am Wasserturm“ entlang 
der Saarstraße.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des Bebauungs- 
planes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet stellt sich aktuell als Grün-
fläche mit vereinzeltem Gehölzbestand dar, 
durch die ein asphaltierter Erschließungs-
weg zur Splittersiedlung verläuft. Die nörd-
liche Geltungsbereichsgrenze bildet ein Teil 
der Saarstraße (L.I.O. 128).

Nördlich grenzen überwiegend Grünflächen  
sowie vereinzelte Wohngebäude an das 
Plangebiet an. Westlich schließt das vorhan-
dene Gewerbegebiet „Am Wasserturm“ an 
das Plangebiet an. Südlich wird das 
Plangebiet durch die mit Gehölzstrukturen 
versehene Böschungskante zu BAB 1 einge-

rahmt. Östlich schließt eine Splittersiedlung 
mit privaten Gartenflächen an das 
Plangebiet an.

Die zu überplanende Fläche befindet sich 
größtenteils im Eigentum der Gemeinde 
Heusweiler. Somit ist von einer zügigen 
Realisierung des Planvorhabens auszuge-
hen.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Nordwesten nach 
Südosten hin stetig bis zur angrenzenden 
Böschung der BAB 1 ab. Es handelt sich ins-
gesamt um eine bewegte Topographie.

Im weiteren Verfahren werden die notwen-
digen Böschungen und Terrassierungen für 
eine zweckmäßige gewerblich Nutzung des 
Gebietes definiert und festgesetzt.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthofoto mit Geltungsbereich; ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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Verkehrsanbindung

Das Plangebiet verfügt bereits mit der Saar-
straße über eine Anbindung, die das Gebiet 
an das örtliche und überörtliche Verkehrs-
netz (BAB 1 Anschlussstelle Quierschied) 
anbindet. Zur Erschließung des Plangebietes 
ist eine Erschließungsstichstraße, abgehend 
von der Saarstraße, geplant. Um den Ver-
kehrsfluss der Saarstraße (L.I.O. 128) zu ge-
währleisten ist die Anlage einer Linksabbie-
gespur, kommend von der Autobahnan-
schlussstelle Quierschied in Richtung Orts-
teil Holz, geplant. 

Die Anbindung der östlich des Plangebietes 
befindlichen Splittersiedlung über den as-
phaltierten Erschließungsweg im Plangebiet 
wird weiterhin gewährleistet.

Ver- und Entsorgung

Die für eine gewerbliche Nutzung erforder-
liche Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist 
im Umfeld des Plangebietes nicht vorhan-
den und muss erst hergestellt werden. 

Das zurzeit unbefestigte Gebiet fällt zur 
Autobahn BAB A8 ab und entwässert über 
die Autobahnböschung in das Entwässe-
rungssystem der Autobahn. Dies wird in Zu-
kunft unterbunden.

Die Ableitung des Niederschlagswassers in 
die umliegenden Vorfluter Kohlbach, Well-
hofbach, Hüttenbruchbach, Stockwiesbach 
oder Netzbach scheidet aus topografischen 
und wirtschaftlichen Gründen aus.

Auf Grund der zur Verfügung stehenden 
Flächen und topografischen Verhältnisse ist 
eine entwässerungstechnische Versickerung 
im Plangebiet nur in sehr eingeschränktem 
Umfang möglich. Die Versickerung nach 
DWA-A 138 wurde deshalb ausgeschlos-
sen. 

Die Entwässerung innerhalb des Gebietes 
erfolgt im Trennsystem. Das anfallende 
Niederschlagswasser wird dem Löschwas-
serteich zugeführt. Aus wirtschaftlichen 
Gründen wird das überschüssige 
Niederschlagswasser durch einen Überlauf 
gemeinsam mit dem Schmutzwasser dem 
Mischwassersystem der Ortskanalisation 
Holz zugeführt.

Blick von Nordwesten in das Plangebiet

Blick von Nordosten in das Plangebiet mit dem bestehenden Gewerbegebiet im Hintergrund
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Heusweiler; Ortsteil Holz bildet mit den übrigen Ortsteilen den Nahbereich 
zum Grundzentrum, Randzone des Verdichtungsraums

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (Z 17) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale: erfüllt
• (G 27) Mittel- und Grundzentren sollen u.a. als Wirtschaftsschwerpunkte gestärkt 

und weiterentwickelt werden: erfüllt
• keine Restriktionen für das Vorhaben

Landschaftsprogramm • keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen nach aktuellem 
Landschafts programm des Saarlandes (Juni 2009)

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Regionalpark Lage im Regionalpark Saar, aber nicht innerhalb eines der Projekträume; Regionalparks 
sind rein informelle Instrumente ohne restriktive Wirkungen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Naturparks, 
Nationalparks, Biosphärenreservate 

nicht betroffen

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäo-
logisch bedeutende Landschaften nach 
§ 6 SDSchG oder in amtlichen Karten 
verzeichnete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • aufgrund der offiziell vorliegenden Geofachdaten keine Hinweise auf das Vorkom-
men ökologisch hochwertiger Biotoptypen oder Arten innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereiches: für das Plangebiet sind im Datenmaterial des Arten- und Bio-
topschutzprogramms (ABSP) und in der Datensammlung ABDS (Arten- und Biotop-
schutzdaten 2013 Saarland) keine Arten oder Flächen dargestellt

• Räumlicher Geltungsbereich nicht im Rahmen der Biotopkartierung erfasst (Inter-
net-Abruf Juni 2017)

• Auf der Grundlage der offiziellen Geofachdaten keine Hinweise darauf, dass be-
sonders seltene oder schützenswerte Arten oder ökologisch hochwertige Biotope 
betroffen sein könnten; dies gilt insbesondere für gesetzlich geschützte Biotope und 
FFH-Lebensraumtypen

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender 
Tiere und Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 
BNatSchG)

da von dem Planvorhaben Gehölze betroffen sind, ist der allgemeine Schutz wild leben-
der Pflanzen und Tiere zu beachten, d.h. die notwendigen Rodungen sind außerhalb der 
Zeit vom 1. März bis zum 30. September durchzuführen.
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Kriterium Beschreibung

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach USchadG,  Verbotstatbestand 
nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten 
Arten zählen alle gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Tier- und Pflanzenarten d. h. 
alle streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten. „Allerweltsarten“ mit 
einem landesweit günstigen Erhaltungs-
zustand und einer großen Anpassungsfä-
higkeit (d. h. bei diesen Arten sind keine 
populationsrelevanten Störungen und kei-
ne Beeinträchtigungen der ökologischen 
Funktion ihrer Lebensstätten, insbesonde-
re der Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu 
erwarten) werden nicht einzeln geprüft

• wird nach Vorlage des Umweltberichtes ergänzt

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Fläche für die Landwirtschaft (Quelle: Regionalverband Saarbrücken), 
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist nicht erfüllt; parallele Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes im Bereich des Geltungsbereich durch den Regionalverband 
Saarbrücken

Bestand:

Karte

Notiz

Maßstab:

Datum:

Dieser Auszug ist urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung, Veränderungen, Veröffentlichung oder die 

Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung des
Herausgebers. Ausgenommen hiervon sind Vervielfältigungen 

und Veränderungen zur innerdienstlichen Verwendung bei 
Behörden oder zum eigenen Gebrauch.

Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt die GDI.SL 
keinerlei Haftung.

GeoPortal.Saarland

H
 5

46
58

84

R 2571971

H
 5468382

R 2575049

1 : 10000

29.5.2018



Bebauungsplan „Gewerbegebiet Saarstraße“, Gemeinde Heusweiler 9 www.kernplan.de

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-14 
BauNVO

Gewerbegebiet GE

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 8 BauNVO

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Ge-
werbegebiet gem. § 8 BauNVO festgesetzt.

Der vorliegende Bebauungsplan „Gewerbe-
gebiet Saarstraße“ soll die Erweiterung des 
vorhandenen Gewerbegebietes „Am Was-
serturm“ durch die Ansiedlung weiterer Ge-
werbebetriebe ermöglichen. 

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Ge-
werbegebiet festgesetzt. Aus dem Katalog 
der allgemein zulässigen Nutzungen wer-
den Anlagen für sportliche Zwecke und  
Tankstellen gestrichen. Hierfür besteht we-
der ein Erfordernis, noch ist eine derartige 
Nutzung an diesem Standort städtebaulich 
gewünscht.  

Der Begriff der Tankstelle ist im vorliegen-
den Fall im bauplanungsrechtlichen Sinne 
zu verstehen. „Seit jeher wird unter dem 
Begriff der ‚Tankstelle‘ aber die Bedienung 
der Treibstoffzapfsäulen und der kleine Kun-
dendienst (Wagenwaschen und Wagenpfle-
ge mit der Behebung kleiner Mängel und 
‚Pannen‘) verstanden“ (Quelle: Fickert/Fie-
seler: Kommentar zur Baunutzungsverord-

nung, 11. Auflage, § 2, Rn. 23). Betriebs-
tankstellen ( => nicht öffentlich zugänglich 
und nicht kommerziell) zur Betankung von 
Betriebsfahrzeugen fallen unterdessen nicht 
unter den Begriff der oben definierten 
‚Tankstelle‘. Betriebstankstellen sind mit 
entsprechender Genehmigung des Landes-
amtes für Umwelt- und Arbeitsschutz zuläs-
sig.

Die gem. § 8 Abs. 3 BauNVO möglichen 
Ausnahmen beschränken sich auf Wohnun-
gen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebs leiter, die dem Gewerbebetrieb 
zugeordnet und ihm gegenüber in Grund-
fläche und Baumasse untergeordnet sind. 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

GEWERBEGEBIET (GE, GEE)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 8 BAUNVO)

GOKmax.
15,0 m

HÖHE BAULICHER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS; HIER: MAXIMAL ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE 
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
0,8

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN MIT DER ZWECKBESTIMMUNG LÖSCHWASSERTEICH
(§ 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB)

BEZUGSPUNKT; HIER: 435,50 ÜNN

Baugebiet
Höhe baulicher 

Anlagen

Grundfl ächen-
zahl

Bauweise

- -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

3. BAUWEISE
GEM.  § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan.
Als Bauweise wird gem. § 22 Abs. 4 BauNVO eine abwei-
chende Bauweise (a) festgesetzt. Demnach sind Gebäude 
bis zu einer Länge von über 50 m zulässig. Die seitlichen 
Grenzabstände können unterschritten werden. 

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von Baugrenzen 
bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude und 
Gebäudeteile die Baugrenze nicht überschreiten. Demnach 
sind die Gebäude innerhalb des im Plan durch Baugrenzen 
defi nierten Standortes zu errichten. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
Stellplätze (§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck 
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart nicht 
widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 BauNVO 
gelten entsprechend.

5.  ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

6. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN MIT 
DER ZWECKBESTIMMUNG LÖSCHWASSERTEICH
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB

Siehe Plan.

7. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M.
§ 8 BAUNVO

Siehe Plan.

1.1 GEWERBEGEBIET (GE)

zulässig sind:

ausnahmsweise zulässig sind:

nicht zulässig sind:

Generell zu beachten:

Siehe Plan.
Gem. § 8 BauNVO

Gem. § 8 Abs. 2 BauNVO

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze 
und öffentliche Betriebe,

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude.

Gem. § 8 Abs. 3 BauNVO

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts personen 
sowie für Betriebsinhaber und Betriebs leiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfl äche und Baumasse untergeordnet sind.

Gem. § 8 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO

1. Anlagen für sportliche Zwecke,

2. Tankstellen.

Gem. § 8 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesund-
heitliche Zwecke,

2. Vergnügungsstätten.

Gem. § 8 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO Läden 
mit Geschäfts- und Verkaufsfl ächen für Sexartikel (Sexshops 
und Videotheken) und sonstige Gewerbebetriebe, in denen 
sexuelle Tätigkeiten gewerblich ausgeübt oder angeboten 
werden (Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe einschließ-
lich Wohnungsprostitution).

• Ein Nachtbetrieb (22:00 bis 06:00 Uhr) ist innerhalb 
des Gewerbegebietes nicht zulässig.

• Lärmquellen der baulichen Anlagen im Gewerbegebiet 
sind so anzuordnen, dass die zulässigen Immissionswerte 
bei der Bebauung in der Straße „Am Heidstock“ nicht 
überschritten werden.

1.2 EINGESCHRÄNKTES GEWERBEGEBIET (GEE)
 

 

 zulässig sind:

ausnahmsweise zulässig sind:

nicht zulässig sind:

Generell zu beachten:

Siehe Plan.
Im eingeschränkten Gewerbegebiet GEE sind nur solche 
Betriebe und Anlagen zulässig, die das Wohnen nicht 
wesentlich stören..

Gem. § 8 Abs. 2 BauNVO 

1. nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, 
Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
3. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts personen 

sowie für Betriebsinhaber und Betriebs leiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfl äche und Baumasse untergeordnet sind.

Gem. § 8 Abs. 3 BauNVO

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts personen 
sowie für Betriebsinhaber und Betriebs leiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfl äche und Baumasse untergeordnet sind.

Gem. § 8 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO

1. Anlagen für sportliche Zwecke,

2. Tankstellen.

Gem. § 8 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesund-
heitliche Zwecke,

2. Vergnügungsstätten.

Gem. § 8 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO Läden 
mit Geschäfts- und Verkaufsfl ächen für Sexartikel (Sexshops 
und Videotheken) und sonstige Gewerbebetriebe, in denen 
sexuelle Tätigkeiten gewerblich ausgeübt oder angeboten 
werden (Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe einschließ-
lich Wohnungsprostitution).

• Ein Nachtbetrieb (22:00 bis 06:00 Uhr) ist innerhalb 
des Gewerbegebietes nicht zulässig.

• Lärmquellen der baulichen Anlagen im eingeschränk-
ten Gewerbegebiet sind so anzuordnen, dass die 
zulässigen Immissionswerte bei der nordöstlich angren-
zenden Bebauung nicht überschritten werden..

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen wird auf 
15,0 m festgesetzt. 

Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den höchstge-
legenen Abschluss einer Außenwand oder den Schnittpunkt 
zwischen Außenwand und Dachhaut (Wandhöhe) oder der 
Schnittpunkt zweier geeigneter Dachflächen (Firsthöhe).

Unterer Bezugspunkt für die maximale Höhe baulicher 
und sonstiger Anlagen ist die Oberkante der angrenzen-
den Verkehrsfläche der L.I.O. 128 (Saarstraße), gemes-
sen am Ein- und Ausfahrtsbereich zur neu anzulegenden 
Stichstraße.

Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule sowie Schornsteine 
inkl. der zum Betrieb erforderlichen Anlagen und Bauteile 
kann die zulässige Gebäudeoberkante überschritten wer-
den.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO auf 0,8 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind die Grundfl ächen 
von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14,
3. bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfl äche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird,
mitzurechnen.

Abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die 
festgesetzte GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren 
Zufahrten und durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO (§ 19 Abs. 4 Nr. 1 und 2 BauNVO) insgesamt bis zu 
einer Obergrenze von GRZ 0,9 überschritten werden.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (§ 9 BAUGB I.V.M. BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Gesetze und Ver-
ordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), unter Berück-
sichtigung der aktuell gültigen Änderungen.

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und 
die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 
- PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I S. 58), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1057).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bun-
desnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I 
S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 des 
Gesetzes vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465). 

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2771).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) 
des Saarlandes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsbl. I S. 840).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des Ge-
setzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 13. Juli 2016 (Amtsbl. I S. 
714, 2017 I S. 280).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saarland - 
Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - vom 05. 
April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 13. Oktober 2015 (Amtsbl. I S. 
790).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1554 zur Neuordnung des saarländi-
schen Denkmalrechts) vom 19. Mai 2004 (Amtsbl. S. 
1498), zuletzt geändert durch das Gesetzes vom 13. 
Oktober 2015 (Amtsblatt I S. 790).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 1960 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 
(Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 3. Dezember 2013 (Amtsbl. I 2014 S. 2).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bo-
denschutzgesetzes (Saarländisches Bodenschutzgesetz 
- SBodSchG) vom 20. März 2002, zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393). 

• Satzung zum Schutz der Bäume in der Gemeinde Heus-
weiler (Baumschutzsatzung) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 1766), 
zuletzt geändert durch Artikel 10, Abs. 23, i. V. m. Artikel 
14 des Gesetzes Nr. 1632 zur Reform der Saarländi-
schen Verwaltungsstrukturen vom 21. November 2007 
(Amtsbl. S. 2393).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

• Der aktuell rechtswirksame Flächennutzungsplan des Regionalverbandes Saarbrücken stellt für den Geltungsbereich 
Flächen für die Landwirtschaft dar. Somit ist der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan gem. § 8 Abs. 2 
BauGB entwickelt. Parallel zum Bebauungsplanverfahren ist eine Teiländerung des Flächennutzungsplanes des Regio-
nalverbandes Saarbrücken gem. § 8 Abs. 3 BauGB durchzuführen.

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzumtriebsplanta-
gen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der 
Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu setzen.

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. Auf die An-
zeigepflicht und das befristete Veränderungsverbot bei Bodenfunden gem. § 12 SDSchG wird hingewiesen.

• Sind im Planungsgebiet Altlasten oder altlastverdächtige Flächen bekannt, oder ergeben sich bei späteren Bauvor-
haben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländisches Bodenschutz-
gesetz (SBodSchG) die Verpfl ichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in seiner Funktion als Untere 
Bodenschutzbehörde zu informieren.

• Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren sind ggf. Schalltechnische Gutachten dem Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz vorzulegen.

HINWEISE

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landeswassergesetz)

• Die Entwässerung innerhalb des Gebietes erfolgt im Trennsystem. Das anfallende Niederschlagswasser wird dem 
Löschwasserteich zugeführt. Durch einen Überlauf wird das überschüssige Niederschlagswasser in das Mischsystem 
der Ortskanalisation Holz eingeleitet.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

• Dacheindeckung: Dacheindeckungen in glänzenden reflektierenden Materialien sind unzulässig. Außerdem sind 
Dachbegrünungen zulässig. Dachaufbauten sowie die Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 
(Photovoltaik, Solare Wärmenutzung) auf den Dachflächen sind zulässig.

• Werbeanlagen: Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und bis zu einer max. Höhe von 10 m zulässig. 
Sie können Werbung für Hersteller oder Zulieferer mit anderen Betriebsstätten enthalten (gemischte Werbeanlagen), 
wenn sie einheitlich gestaltet sind. Plakatwände und Großfl ächentafeln, die mit Papierplakaten bestückt werden, 
sind unzulässig. Werbeanlagen sind nur in den Einfahrtsbereichen und innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. 
Hinweisschilder (Übersicht über die angesiedelten Betriebe) dürfen nur durch die Gemeinde oder eines von der Ge-
meinde beauftragten Unternehmens an den Zufahrten zum Gewerbegebiet errichtet werden. Farbe und Materialien 
der Werbeanlage müssen einen Bezug zur Fassade aufweisen. 

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler hat am 

__.__.2018 die Einleitung des Verfahrens zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Saarstra-
ße” beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, wur-
de am __.__.2018 ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 
Abs. 1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen Flurstü-
cke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeichnungen mit 
dem Liegen schaftskataster übereinstimmen.

• Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Unterrich-
tung in der Zeit vom __.__.2018 bis einschließlich 
__.__.2018 frühzeitig beteiligt (§ 3 Abs. 1 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie die Nachbargemeinden, deren Aufgabenbereich 
von der Planung berührt werden kann, wurden mit 
Schreiben vom __.__.2018 frühzeitig beteiligt und von 
der Planung unterrichtet und um Äußerung auch im 
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB (Scoping) aufgefordert (§ 4 Abs. 1 BauGB). Ih-
nen wurde eine Frist bis zum __.__.2018 zur Stellung-
nahme eingeräumt.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler hat in sei-
ner Sitzung am __.__.2018 den Entwurf gebilligt und 
die  öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes „Ge-
werbegebiet Saarstraße” beschlossen (§ 3 Abs. 2 
BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie 
der Begründung, hat in der Zeit vom __.__.2018 bis 
ein schließlich __.__.2018 öffentlich ausgelegen (§ 3 
Abs. 2 BauGB). 

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von 
jedermann schriftlich, zur Niederschrift oder elektro-
nisch per Mail abgegeben werden können, am 
__.__.2018 ortsüblich bekannt gemacht (§ 3 Abs. 2 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben 
vom __.__.2018 von der Auslegung benachrichtigt (§ 3 
Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.2018 zur 
Stellung nahme eingeräumt. 

• Während der öffentlichen Auslegung gingen seitens der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie der Bürger Anregungen und Stellungnahmen ein. 
Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken und Anre-
gungen erfolgte durch den Gemeinderat am __.__.2018. 
Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen und 
Stellungnahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 
2 Satz 4 BauGB).

• Der Gemeinderat hat am __.__.2018 den Bebauungs-
plan „Gewerbegebiet Saarstraße” als Satzung beschlos-
sen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplan besteht 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung.

• Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Saarstraße” wird 
hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Heusweiler, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüb-
lich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In dieser 
Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit der Einsicht-
nahme, die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechts-
folgen der §§ 214, 215 BauGB, ferner auf Fälligkeit und 
Erlöschen der Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 
3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und § 44 Abs. 5 
BauGB und auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG 
hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Saarstraße“, bestehend aus der Plan-
zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der 
Begründung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Heusweiler, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister
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Gemeinde Heusweiler
Saarbrücker Straße 35
66265 Heusweiler
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Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 
und gesund heitliche Zwecke sowie Vergnü-
gungsstätten sind ausgeschlossen, da auch 
hier kein städtebauliches Erfordernis be-
steht und die Eignung des Standortes für 
derartige Einrichtungen zum Teil fragwürdig 
erscheint.

Eingeschränktes Gewerbegebiet 
(GEE)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 
BauNVO

Die Festsetzung des eingeschränkten Ge-
werbegebietes dient dem Schutz der nord-
östlich des Plangebietes angrenzenden 
Splittersiedlung, die durch Wohnnutzung 
geprägt ist. 

Mit der Festsetzung des Eingeschränkten 
Gewerbegebietes wird also die störemp-
findliche angrenzende Wohnnutzung ge-
schützt. Das Eingeschränkte Gewerbegebiet 
übernimmt somit eine innergebietliche Ab-
stufung und Übergang zum angrenzenden 
Gewerbegebiet.

Tankstellen und Vergnügungsstätten lassen 
sich städtebaulich und gestalterisch nicht in 
das Gesamtkonzept einbinden und passen 
nicht zu dem angestrebten Nutzungscha-
rakter, weshalb sie aus dem Nutzungskata-
log ausgeschlossen werden. 

Aufgrund ihres potenziell höheren Störgra-
des / der Immissionsbelastung mit nachteili-
gen Auswirkungen auf die umgebende 
Wohnnutzung (u.a. erhöhtes Verkehrsauf- 
kommen) und möglichen Beeinträchtigun-
gen aufgrund der Zufahrtssituation sind 
Tankstellen somit unzulässig. Auch dem üb-
licherweise erhöhten Flächenbedarf und 
den baulichen Anforderungen von Tankstel-
len kann an diesem Standort nicht Rech-
nung getragen werden. Zudem soll eine 
Zweckentfremdung des Gewerbegebietes 
vermieden werden.

Mit dem Ausschluss der Vergnügungsstät-
ten, Bordellen und bordellartigen Betrieben, 
Läden mit Sexartikel, etc. werden Flächen 
für die gewerbegebietstypischen Nutzun-
gen freigehalten. Verdrängungsprozesse 
und eine Zweckentfremdung des Einge-
schränkten Gewerbegebietes werden so 
verhindert. 

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Die Festsetzung der maximalen Höhe bauli-
cher Anlagen dient der Verhinderung einer 
Höhenentwicklung über das unbedingt nö-
tige Maß hinaus. 

Weiterhin stellt die Festsetzung der maxi-
malen Höhe baulicher Anlagen sicher, dass 
durch eine maßvolle Höhenentwicklung kei-
ne negative Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes vorbereitet wird.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl gem. § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,8 ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO der Obergren-
ze für Gewerbegebiete. 

Für Nebenanlagen, Stellplätze etc. besteht 
gemäß BauNVO eine Überschreitungsmög-
lichkeit.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Stellplätzen im 
Sinne des § 14 BauNVO überschritten wer-
den. „Nicht im Sinne von § 19 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 gesondert mitzurechnen sind unter-
halb der Geländeoberfläche und unter der 
Hauptanlage errichtete Garagen in den 
Grenzen der Grundfläche der Hauptanlage. 
In diesen Fällen ist maßgeblich die Grund-
fläche der Hauptanlage nach § 19 Abs. 2.“ 
(Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger (Hrsg.) (2013): 
Baugesetzbuch, 109. Ergänzungslieferung 2013, § 19 
BauNVO)

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise mit zulässiger Gebäudelänge über 
50m eröffnet ein hohes Maß an Flexibilität-
bei der Bemessung des Baukörpers und er-
möglicht eine zweckmäßige Nutzung des 
Baugebietes.

Überbaubare und nicht über-
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gem. § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht überschritten werden darf.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche sind untergeordnete Nebenanlagen 
und Einrichtungen (§ 14 BauNVO) zulässig, 
die dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücke oder des Bau-
gebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen (z.B. befestigte Stell-
plätze, Lagerflächen und Wege). Die Aus-
nahmen des § 14 Abs. 2 BauNVO gelten 
entsprechend. Dies sorgt für Flexibilität bei 
der Bebaubarkeit und gewährleistet, dass 
der ruhende Verkehr auf dem Grundstück 
organisiert werden kann.

Öffentliche Verkehrsfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die für die Erschließung des Plangebietes 
benötigte Fläche wird als öffentliche Ver-
kehrsfläche festgesetzt.

Durch die Festsetzung der öffentlichen Ver-
kehrsfläche wird der bestehende Verlauf  
der Saarstraße und des asphaltierten Er-
schließungsweges planungsrechtlich gesi-
chert und um eine entsprechend der ge-
planten gewerblichen Nutzung notwendi-
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gen Erschließungsstichstraße und Linksab-
biegespur ausgeweitet.

Flächen für Versorgungsanla-
gen mit der Zweckbestimmung 
Löschwasserteich

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Die Festsetzung gewährleistet die ausrei-
chende Löschwasserversorgung des 
Plangebietes und Sammlung des Nieder-
schlagswassers.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landes-
wassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 85 LBO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarländi-
schen Landesbauordnung (LBO) gestalteri-
sche Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

Zur Gewährleistung eines harmonischen 
Einfügens des Plangebietes in die Umge-
bung sind Dacheindeckungen in glänzen-
den reflektierenden Materialien unzulässig. 
Außerdem sind Dachbegrünungen zulässig. 
Bei Gebäuden, die Energie aus Solaranla-
gen gewinnen, sind Abweichungen zuläs-
sig.

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der 
Leistung zulässig. Sie können Werbung für 
Hersteller oder Zulieferer mit anderen Be-
triebsstätten enthalten (gemischte Werbe-
anlagen), wenn sie einheitlich gestaltet 
sind. Plakatwände und Großflächentafeln, 
die mit Papierplakaten bestückt werden, 
sind unzulässig. Werbeanlagen sind nur in 
den Einfahrtsbereichen und innerhalb der 
überbaubaren Fläche zulässig. Hinweis-

schilder (Übersicht über die angesiedelten 
Betriebe) dürfen nur durch die Gemeinde 
oder eines von der Gemeinde beauftragten 
Unternehmens an den Zufahrten zum Ge-
werbegebiet errichtet werden. Farbe und 
Materialien der Werbeanlage müssen einen 
Bezug zur Fassade aufweisen. 

Diese Festsetzungen berücksichtigen die 
Umgebungssituation und vermeiden gestal-
terische Negativwirkungen auf das Orts- 
und Landschaftsbild. 
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung (oder Änderung bzw. 
Teiländerung) eines Bebauungsplanes die 
öffentlichen und privaten Belange gegenei-
nander und untereinander gerecht abwä-
gen. Die Abwägung ist die eigentliche Pla-
nungsentscheidung. Hier setzt die Kommu-
ne ihr städtebauliches Konzept um und ent-
scheidet sich für die Berücksichtigung be-
stimmter Interessen und die Zurückstellung 
der dieser Lösung entgegenstehenden Be-
lange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die im 
vorliegenden Fall aus folgenden drei 
Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den  Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Zudem trägt das Planvorhaben zur Schaf-
fung und Sicherung von Arbeitsplätzen in 
der Gemeinde Heusweiler bei. 

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Es handelt sich um einen durch die 
gewerbliche Nutzung im Umfeld geprägten  
Standort, welcher keine besondere Bedeu-
tung für das Orts- und Landschaftsbild hat. 

Die Regelung der Gebäudehöhe gewähr-
leistet, dass keine weiteren  Beeinträchti-
gung des Ortsbildes durch das Gewerbege-
biet erfolgt. Somit wird ein Einfügen in den 
mit vergleichbaren Gebäudehöhen bebau-
ten Bestand im Westen erreicht. Nachteilige 
Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

wird nach Vorlage des Umweltberichtes er-
gänzt

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Mit der Realisierung der geplanten Erweite-
rung des vorhandenen Gewerbegebietes 
„Am Wasserturm“ und damit verbunden 
der Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe, 
wird es durch Liefer- und Kundenverkehr zu 
einem Anstieg des Verkehrsaufkommens  
kommen. Im weiteren Verfahren wird der 
Planung eine mit dem Landesbetrieb für 
Straßenbau abgestimmte Verkehrs- und Er-
schließungsplanung zugrunde gelegt.

Der ruhende Verkehr wird gebietsintern auf 
den Gewerbeflächen untergebracht, sodass 
eine Belastung der Saarstraße (L.I.O. 128)
durch Parkende oder durch Parksuchverkehr 
vermieden wird. 

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung somit berücksichtigt.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte werden im Rahmen 
der Erschließung des Plangebietes herge-
stellt.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zu neuen Versiegelun-
gen, was voraussichtlich zu einer Verände-
rung des Mikroklimas führen wird. Es han-
delt sich jedoch nicht um ein dicht besiedel-
tes Gebiet, in dem sich derartige Verände-
rungen in erheblicherem Ausmaß auf das 
lokale Klima auswirken könnten.

Aufgrund des überschaubaren Flächenum-
fangs der geplanten Versiegelungen können 
negative Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas insgesamt ausgeschlossen werden.

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft und der Erhaltung, Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen

Der vorliegende Bebauungsplan schafft die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Erweiterung eines Gewerbegebietes in der 
Gemeinde Heusweiler. Neben der Sicherung 
bestehender Arbeitsplätze ist im Zuge der 
Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe mit 
der Schaffung neuer wohnortnaher Arbeits-
plätze zu rechnen. Mit Realisierung der Pla-
nung wird die mittelständische Gewerbe- 
und Arbeitsplatzstruktur in der Gemeinde 
Heusweiler - und insbesondere im Ortsteil 
Holz - nachhaltig gestärkt.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für die pri-
vaten Grundstückseigentümer der angren-
zenden Umgebung keine erheblich negati-
ven Folgen. Die Festsetzungen werden so 
gewählt, dass der hiermit verbundene Stör-
grad auf ein verträgliches Maß reduziert 
wird .

Die bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben werden eingehalten.

Auswirkungen der Planung, Abwägung
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Es ist nicht davon auszugehen, dass das 
Planvorhaben negative Auswirkungen auf 
private  Belange haben wird.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung (bzw. Än-
derung) von Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 
BauGB zu berücksichtigenden Belange wer-
den nach jetzigem Kenntnisstand durch die 
Planung nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Schaffung der planungsrechtlicher Vor-
aussetzungen zur Ansiedlung weiterer 
Gewerbebetriebe angrenzend zum vor-
handenen Gewerbegebiet „Am Wasser-
turm“

• Sicherung bestehender und Schaffung 
neuer Arbeitsplätze

• Stärkung der (mittelständischen) Wirt-
schaftsstruktur in der Gemeinde Heus-
weiler

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild

• Kein Erschließungsaufwand: Infrastruk-
tur ist weitestgehend vorhanden, Ord-
nung des ruhenden Verkehrs auf dem 
Grundstück 

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 
sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des  
Bebauungsplanes wurden die zu beachten-
den Belange in ihrer Gesamtheit unterein-
ander und gegeneinander abgewogen. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Gemeinde zu 
dem Ergebnis, das Planvorhaben umzuset-
zen.


